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Ortsplanungsrevision Unterägeri
Öffentliche Auflage vom 25.08.2023 bis 25.09.2023

Einwendungen / Einsprachen Stand 5.01.2024

Nr. Organisation Vorname Nachname Ort Thema Kap. Anträge Stellungnahme des Gemeinderats

1  - Albert Iten Unterägeri Bauordnung § 3 Die maximal zulässige Ausnützung ist zumindest in der Wohnzone W2a ist auf mindestens 0.33 zu erhöhen. 

Mit einer Anhebung der Ausnützungsziffer (AZ) in der W2a resultiert je nach Wahl der Gebäudetypologie ein 

spürbarer Verlust an Ausnützung. Dies widerspricht nicht nur der Ortsplanungsphilosophie, sondern steht 

auch nicht in Einklang mit dem höherstufigen Recht.

Berücksichtigung W2a, AZ 0.31 auf 0.33 anheben.

W2b, AZ 0.45 auf 0.48 anheben.

Bisher konnten Gebäude in dieser Bauzone durch den Verzicht auf 

ein Vollgeschoss von einer Verdoppelung des Dachgeschoss-Bonus 

profitieren (Kniff). Künftig sind sämtliche möglichen 

Gebäudetypologien vom verfügbaren Flächenanteil her gleichgestellt 

(Rechtsgleichheit).

Die neue AZ-Festlegung orientiert sich an der normgeschossigen 

Bautypologie. Folglich können nicht alle bestandesrechtlichen 

Gebäudearten mit der neuen AZ abgedeckt werden. Im Sinne einer 

verbesserten Abdeckung von Bestandesbauten und im Sinne einer 

Innenverdichtung

(z. B. Ermöglichung kleine Einliegerwohnung, Umnutzungen zu 

Wohnzwecken etc.) erfolgt nun aber eine Erhöhung der AZ 

proportional zur jeweiligen Bauzonendichte um 0.02 (W2a) bzw. 0.03 

(W2b). In der W3 wurde dieser berechnete Wert bekanntlich bereits 

im Vorfeld sinngemäss um 0.05 angehoben. Diese Erhöhungen sind 

auch im Vergleich zu den Dichten sämtlicher anderen Zuger 

Gemeinden gerechtfertigt. Ortsbaulich ergeben sich daraus keine 

negativen Auswirkungen. Dazu ist die Korrektur zu geringfügig.

2  - Annelies Ursin Unterägeri Richtplan ÖV Keine eigentliche Anträge sondern kritische Anmerkungen zu Schräglift "Spinnerei bis Waldheimstrasse" und 

Verkehrszunahme im Quartier und zu den übergeordneten Leitsätzen zur Ortsplanung

Kenntnisnahme Hinweise

3  - Stefan Merz Unterägeri Bauordnung § 3 Die Ausnützungsziffer soll in der Wohnzone W2a  auf 0.4 erhöht werden.

Es soll eine maximale Überbauungsziffer von z.B. 0.22 eingeführt werden.

Mit angepassten Zahlen ist dies auch auf die Wohnzone W2b umsetzen.

teilw. 

Berücksichtigung

In der W2a wird die AZ von 0.31 auf 0.33 angehoben, in der W2b von 

0.45 auf 0.48.

Wie sich bei der Auswertung zeigt, können nicht alle 

Bestandesbauten mit der neuen Ausnützungsziffer abgedeckt 

werden. Die neue Auslegung orientiert sich an den 

normgeschossigen Bauten. In der W3 wurde dieser berechnete Wert 

um 0.05 angehoben. Im Sinne, dass

noch mehr Bestandesbauten mit derneuen AZ abgedeckt werden 

können, es aber im Sinne der Innenverdichtung auch möglich sein 

soll, eine kleine Einliegerwohnung oder die Umnutzung eines Raums 

zu ermöglichen, soll der kleine Bonus proportional auf die W2a und 

die

W2b angewendet werden und die AZ um 0.02 bzw. 0.03 angehoben 

werden. Ortsbaulich ergeben sich daraus keine negativen 

Auswirkungen, dazu ist die Korrektur zu geringfügig. Die Einführung 

einer Überbauungsziffer wäre ein ganz neues Element in der 

Bauordnung,

welches der Gemeinderat aus folgenden Gründen ablehnt: Der 

Grundeigentümer würde mit einer weiteren Massvorgabe 

eingeschränkt, welche je nach Grundstücksgrösse und -form sehr 

einschränkend wirken kann. Die Auswirkungen auf zahlreiche 

Einzelfälle können

zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Die 

Überbauungsziffer könnte bei grösseren Baugrundstücken auch 

einfach umgangen werden, indem nach einer ersten 

Realisierungsetappe im Nachgang Parzellierungen durchgeführt 

werden. Sie würde aber auch landverbrauchschonende Bauformen, 

z. B. Reiheneinfamilienhäuser, benachteiligen. Die Regelung würde 

auch zu einem administrativen Mehraufwand führen.

4 Immoberto AG Pascal Schmid Unterägeri Baubereichsplan 

Neuschell

§ 11 Abänderungsantrag,  den Baubereichsplan lnnenentwicklung Bauzone mit speziellen Vorschriften 

Neuschellstrasse auf GS 246, Grundbuch Unterägeri, zu erweitern und GS 246 auch die Möglichkeit einer 

maximalen Geschosszahl 4 + 1 Attika zu gewähren.

teilw. Berücksichtigt Das Grundstück wird neu auch in die Zone mit speziellen Vorschriften 

"Neuschell" (BsV Ne) aufgenommen. Der Baubereich muss aber mit 

einem nachgelagerten separten Verfahren ausgeschieden werden.

5  - Patrick Iten Unterägeri Baubereichsplan 

Neuschell

§ 11 Vier volle Stockwerke plus ein Attikageschoss im Bereich der Neuschellstrasse (Baubereiche 4 und 5) sind 

zu hoch, Drei volle Stockwerke plus ein Attikageschoss wären angemessener.

teilw. Berücksichtigt Die Grundstücke werden neu auch in die Zone mit speziellen 

Vorschriften "Neuschell" (BsV Ne) aufgenommen. Die Baubereiche 

müssen aber mit einem nachgelagerten separaten Verfahren 

ausgeschieden werden.

Hinweis: Die Einwednung/ Einsprache wurde gütlich bereinigt und 

zurückgezogen und daher in der Abstimmungsvorlage nicht 

behandelt.

6  - Maria Möller-Ötiker Unterägeri Zonenplan Das gesamte GS 2304 ist gemäss gemeindlichem Schreiben vom 13.01.22 der Wohnzone W2a zuzuordnen. Berücksichtigung Fehler im Zonenplan, wird korrigiert

7 Fam. Graf / Iten / 

Bissig

Unterägeri Planungsbericht Kap. 

6.2.3

Folgende Ergänzungen zu Abschnitt "Interessenabwägung auf 106 des Planungsberichtes vornehmen:

1. In der nachbarrechtlichen Betrachtung haben die direkten Anrainer (Familie Oski Iten, Familie Stephan 

Graf, Familie Martin Bissig) an der östlichen Grenze ein Anrecht auf besondere Rücksichtnahme.

2. Durch die geplanten Bauten wird keine erdrückende Wirkung auf die Liegenschaften der direkten Anrainer 

entstehen.

3. Die geplanten Bauvorhaben führen zu keiner Verschattung der Liegenschaften an der östlichen Grenze.

Ablehnung Die besonderen Interessen werden erst auf Stufe 

Baubewilligungsverfahren behandelt. Es gibt weder ein Projekt noch 

konkrete Planungen. In der Nutzungsplanung werden keine 

Vorzugsbehandlungen gegenüber einzelnen Grundeigentümern 

aufgenommen.
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Ortsplanungsrevision Unterägeri
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Nr. Organisation Vorname Nachname Ort Thema Kap. Anträge Stellungnahme des Gemeinderats

8.1  - Hans und Ursula Merz Unterägeri Richtplan Siedlung Antrag 1 - Richtplan Verkehr

In der öffentlichen Auflage der Ortsplanung ist zu entnehmen, dass für die künftige Erschliessung der 

Parzelle 801 im Bereich der Waldheimstrasse eine Strassen Ein-/Ausfahrt behördenverbindlich festgelegt ist.

Wir beantragen diesen Hinweis-Pfeil im Richtplan zu entfernen.

Berücksichtigung Die aufgezeigte Erschliessungsplanung (1. Teilüberbauung) seitens 

Einwender zeigt, dass das Areal von der Alten Landstrasse her 

erschlossen wird. Der Richtplan wird entsprechend angepasst.

8.2   - Hans und Ursula Merz Unterägeri Zonenplan Aufgrund der neuen Möglichkeiten zur Situierung der Gebäude wird beantragt, den Bereich Eu oberhalb der 

Alten Landstrasse von der Wohnzone W2b in die W3 zu überführen. Es umfasst dies ca. 5‘427 m2 

Landfläche.

Ablehnung Die Begründung, welche auf den haushälterischen Umgang mit dem 

Boden zielt, kann gut nachvollzogen werden. Die Umzonung ist 

jedoch nicht unerheblich und würde die Interessen Dritter tangieren, 

was eine nochmalige Auflage notwendig machen würde. Das 

Anliegen bleibt für die  nachfolgende Zonenplanung pendent.

9  - Karl Andermatt Unterägeri Richtplan Fusswege Die bestehende Fussgängerverbindung von der Waldheimstrasse/Schulhaus Acher bis Höhenweg soll in die 

Massnahme F04 (geplante kommunale Verbindung vom Höhenweg zum Aussichtspunkt) integriert werden. 

Im Zusammenhang mit M02 (Schützenmattstrasse wird zur Waldheimstrasse verlängert) und M04 (südlicher 

Teil der Waldheimstrasse wird zur kommunalen Erschliessungsstrasse zurückgestuft) soll dieser 

Wegabschnitt bezüglich Lage und Zugänglichkeit so angepasst werden, dass eine attraktive, direkte und 

übersichtliche Wegführung zwischen Zentrum und Aussichtspunkt entsteht (Begradigung des Weges). 

In Zukunft soll mehr Gewicht auf bestehende und neu zu planende Fussgängerverbindungen gesetzt 

werden, so dass ein engmaschiges und attraktives Netz im ganzen Siedlungsgebiet von Unterägeri entsteht, 

wie dies in der Raumentwicklungsstrategie (RES), 3.3 Entwicklungsstrategie Verkehr und Strassenraum, 

definiert ist.

Ablehnung Die Wegverbindung wurde erst vor 2 Jahren gesichert. Aufgrund der 

Planbeständigkeit soll die best. Verbindung so im Richtplan 

beibehalten werden.

10 Anwohner 

Neuschellstrasse

Pius Neff Unterägeri Baubereichsplan 

Neuschell

§ 11 Als betroffene Anwohner sind wir mit der Baubereichsplanung Neuschellstrasse nicht einverstanden und 

beantragen, diese zur Neubeurteilung unter Einbezug aller Betroffenen zurückzuweisen.

Wir beantragen, die Grenzabstände gegenüber nicht in der derselben Zone befindlichen 

Nachbargrundstücken auf mindestens 5m zu erhöhen und die Anzahl Geschosse auf 3 Geschosse zu 

beschränken.

Falls das Erdgeschoss auf 3.20 m beschränkt würde, könnten wir auch 3 Geschosse + 1 Attikageschoss (= 

maximale Gebäudehöhe 13.30 m mit Giebel 13.80 m) gutheissen

teilw. Berücksichtigt Die Grundstücke werden neu auch in die Zone mit speziellen 

Vorschriften "Neuschell" (BsV Ne) aufgenommen. Die Baubereiche 

müssen aber mit einem nachgelagerten separaten Verfahren 

ausgeschieden werden.

Hinweis: Die Einwednung/ Einsprache wurde gütlich bereinigt und 

zurückgezogen und daher in der Abstimmungsvorlage nicht 

behandelt.

11  - Flavian und Cornelia                

Claudio und Tamara

Löhri Unterägeri Baubereichsplan 

Neuschell

§ 11 Es sind alle Grundeigentümer gleich zu behandeln, weshalb wir beantragen, dass insbesondere auf den GS 

901 und 902 je ein Gebäude von maximal drei Stockwerken plus ein Attikageschoss gebaut werden darf.

teilw. Berücksichtigt Die Grundstücke werden neu auch in die Zone mit speziellen 

Vorschriften "Neuschell" (BsV Ne) aufgenommen. Die Baubereiche 

müssen aber mit einem nachgelagerten separaten Verfahren 

ausgeschieden werden.

Hinweis: Die Einwednung/ Einsprache wurde gütlich bereinigt und 

zurückgezogen und daher in der Abstimmungsvorlage nicht 

behandelt.

12  - Franziska und Philipp Schurtenberger Morgarten Baubereichsplan 

Neuschell

§ 11 Wir beantragen, dass die Baubereiche 4 und 5 den Besitzverhältnissen bestmöglich in der 

Ortsplanungsrevision, unter Beibehaltung der „4+1 Attika“, angepasst wird.

teilw. Berücksichtigt Die Anpassung der Baubereichsgeometrie 4 und 5 an die 

Besitzverhältnisse wurden soweit möglich und aus ortsbaulichen 

Überlegungen vertretbar, in geringfügigem Ausmass angepasst. Die 

Ausnützung wurde proportional zu den zukünftigen

Grundstücksgrössen auf die Baubereiche 4 und 5 verteilt.

Hinweis: Die Einwednung/ Einsprache wurde gütlich bereinigt und 

zurückgezogen und daher in der Abstimmungsvorlage nicht 

behandelt.

13 Schweiger 

Advokatur

Christoph Schweiger Zug Richtplan ÖV Der Eintrag Rpt. Oe02 "Entlang dem Mülireinweg wird ein Schräglift angestrebt. Der Korridor ist zu sichern" 

sei in Plan und Text des kommunalen Verkehrsrichtplans ersatzlos zu streichen.

Ablehnung Der Eintrag ist nicht parzellenscharf, sondern gibt lediglich an, dass 

die Hanglagen im Bereich Waldheim / Waldhof besser erschlossen 

werden sollen. Der Lösungsansatz wird auf Ebene Richtplan weiter 

verfolgt, ist er doch ein langfristiger Ansatz, wie sich die Mobilität 

entwickeln könnte. Es ist zurzeit kein konkretes Projekt. Wenn ein 

Projekt angegangen wird, ist erstens eine Etappierung denkbar und 

die Grundeigentümer im möglichen Perimeter werden von Anfang an 

miteinbezogen. 

14  - Susanna Zimmerli-Lerch Unterägeri Richtplan ÖV In keiner Art und Weise mit geplantem Schräglift einverstanden. Der Schräglift wird als für uns und unser 

Grundstück als in jeder Beziehung sehr negativ beurteilt und wir werden jegliche uns zur Verfügung 

stehenden Mittel nutzen, um allenfalls die Realisierung dieses Schräglifts zu verhindern.

Ablehnung Der Eintrag ist nicht parzellenscharf, sondern gibt lediglich an, dass 

die Hanglagen im Bereich Waldheim / Waldhof besser erschlossen 

werden sollen. Der Lösungsansatz wird auf Ebene Richtplan weiter 

verfolgt, ist er doch ein langfristiger Ansatz, wie sich die Mobilität 

entwickeln könnte. Es ist zurzeit kein konkretes Projekt. Wenn ein 

Projekt angegangen wird, ist erstens eine Etappierung denkbar und 

die Grundeigentümer im möglichen Perimeter werden von Anfang an 

miteinbezogen. 
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Ortsplanungsrevision Unterägeri
Öffentliche Auflage vom 25.08.2023 bis 25.09.2023

Einwendungen / Einsprachen Stand 5.01.2024

Nr. Organisation Vorname Nachname Ort Thema Kap. Anträge Stellungnahme des Gemeinderats

15.1  - Adrian Merz Unterägeri Bauordnung § 42 § 42 Änderungen Parkierung (Seite 21/190, Planungsbericht)

1) Beim Gebiet der Güteklasse B soll die maximale Parkplatzzahl auf 100 % erhöht werden bzw. in die 

Güteklasse C umgewandelt werden.

2) Eine Pflicht für Ladestationen (§ 44) soll aus der Bauordnung gestrichen werden.

teilw. 

Berücksichtigung

1) Es ist nicht im Interesse des Gemeinderats, dass private 

Fahrzeuge dauerhaft auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. 

Mit der Erhöhung der maximal zulässigen Anzahl Parkplätze auf 100 

% anstatt 80 % wird die Situation im Hinblick auf die öffentlichen 

Parkplätze etwas

entschärft. Weiterhin möglich bleibt aber, die Anzahl Parkplätze auf 

minimal 50 % zu reduzieren und damit zukünftigen Entwicklungen zu 

entsprechen. So müssen in gut erschlossenen Gebieten keine 

Parkplätze auf Halde erstellt werden. 

2) Der Artikel zu den E-Ladestationen wurde falsch verstanden. Es 

müssen lediglich Ladestationen vorbereitet werden (Leerrohre 

einlegen und entsprechende Sicherungsplätze auf dem 

Elektroverteilkasten vorsehen). Die Installation kann dann bei 

Nachfrage erstellt werden. Die Vorbereitung verursacht weder hohe 

Kosten, noch müssen dadurch Mieten angehoben werden. Im 

Gegenteil, wenn es später Ladestationen braucht, können diese 

wesentlich wirtschaftlicher nachgerüstet werden. Der Antrag wird 

abgelehnt.

15.2  - Adrian Merz Unterägeri Richtplan & 

Planungsbericht

Siedlung Langfristige Sportflächenplanung (nach 2040), Seite 43

Die Gemeinde bzw. der FC Ägeri müssen besorgt sein, die benötigte Anzahl an Parkplätzen in unmittelbarer 

Umgebung zu gewährleisten, damit bei Spielbetrieb keine Verkehrsbehinderungen entstehen, wie diese 

heute bereits vorkommen.

Ablehnung Kenntnisnahme, der Eintrag ist ein Zwischenentscheid, weshalb klar 

ist, dass nicht alle Abklärungen gemacht sind und zum Standort noch 

Vorbehalte bestehen.

15.3  - Adrian Merz Unterägeri Richtplan & 

Planungsbericht

Siedlung

Kap. 

4.2.1

Erschliessung Bauzonen (Seite 45, Planungsbericht)

Die Eigentümerin der GS 439 hat ein bestehendes Fuss- und Fahrwegrecht über die GS 438 (St.

Anna). Die Gemeinde muss der Eigentümerin ermöglichen, die Parzelle über die GS 438 (Am

Baumgarten-Strasse) weiterhin befahren zu können.

Eine Erschliessung über die GS 440 zur Heimelistrasse kann aktuell nicht verlangt werden, da

die GS 440 bisher noch landwirtschaftlich genutzt wird.

Berücksichtigung Eintrag im Richtplan und Planungsbericht anpassen.

15.4  - Adrian Merz Unterägeri Zonenplan Umzonung Nr. 24 betreffend Aufhebung abweichende Bestimmungen, Kompensation Hotelbonus Seefeld:

Das GS 79 soll eine Zone W2b bleiben und nicht in eine Zone W3 aufgezont werden, da die Aufzonung des 

GS 75 bereits die zurückgezonte Zone KC in eine OelE kompensiert. Falls das GS 79 trotzdem in eine W3 

mit Höhenbeschränkung oberhalb des Hobacherwegs aufgezont wird, müssen das GS 442 und GS 931 

westlich der GS 79, um keine raumplanerischen Nachteile zu erfahren und im Sinne der Art. 8a Abs. lc RPG 

auch in eine W3 aufgezont werden. Ohne Höhenbeschränkung oberhalb des Hobacherwegs müsste das GS 

2297 ebenfalls aufgezont werden.

teilw. 

Berücksichtigung

Die Beurteilung der Mehrwertabschöpfung und die Abgrenzung zu 

gesetzlichen Umzonungen sind korrekt und werden nicht angepasst. 

Die Einwände bezüglich raumplanerischer Nachteile wurden im 

Vorfeld mit einer Studie durch den externen Ortsplaner geprüft. 

Daraus resultierte

die teilweise Höhenbeschränkung, welche eine gute Einordnung 

sicherstellt. Es gibt immer Übergänge zu tieferen Zonen, diese 

betragen – wie vorliegend – mindestens eine Geschosshöhe, was 

den geringstmöglichen Übergang darstellt und vorliegend als 

verträglich beurteilt

wird. 

Der Text im Planungsbericht ist jedoch falsch und wird angepasst: 

oberhalb Hobacherweg, nicht oberhalb Heimelistrasse.

15.5  - Adrian Merz Unterägeri VR - Vertrag Freizeit und Erholung am See, Seite 33, 43 und 97

Die Gemeinde soll für die Bevölkerung das Konzept der Seefeldwiese mit der genauen Nutzung

(Allee, Fussgängerbrücke, Wiesennutzung etc.), Baurechts- und Unterhaltskosten vorstellen.

Ausserdem soll darauf hingewiesen werden, dass der Eigentümer der GS 567 Wert darauf legt,

dass er eine unentgeltliche Freihaltung mittels der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung

gewährleisten und favorisieren würde, wie dies im öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart wurde.

Dahingehend soll die Frage gestellt werden, ob der gesamten Wiese eine öffentliche Nutzung

zugewiesen werden soll, oder ob ein Teil als Landwirtschaftsfläche erhalten bleibt und nur entlang

der Seestrasse und am Seeufer öffentlich genutzt wird, würde das Allmendland weiter

landwirtschaftlich genutzt, oder wird dies von der Gemeinde bewirtschaftet und kompostiert?

Der vereinbarte Baurechtszins ist nochmals zu beurteilen.

Ablehnung Der Antrag bezieht sich auf die zukünftige Nutzung und die 

Absichtserklärung für den Abschluss eines Baurechtsvertrags sofern 

die Ortsplanung angenommen wird. Zum Baurechtsvertrag kann die 

Stimmbevölkerung zur gegeben Zeit Stellung nehmen, wenn dazu 

auch eine Vorlage ausgearbeitet wurde.

15.6  - Adrian Merz Unterägeri BBP Birmislos Überführung ordentlicher Bebauungsplan Birmislos (Nr. 6); Gemäss Planungsbericht gibt es eine leichte 

Verschiebung des Baubereichs und des Bereichs für Unterniveaubauten. Es wird zur Kenntnis genommen, 

dass die Unterniveaulinien dem bereits ausgeführten Untergeschoss angepasst werden. Es werden jedoch 

keine Einwände erhoben.

Kenntnisnahme Hinweis

15.7  - Adrian Merz Unterägeri Baubereichsplan 

Alte Landstrasse

Baubereichsplan Innenentwicklung: Bauzone mit speziellen Vorschriften "Alte Landstrasse" (BsV La):

Das Baufeld 2 der BsV La auf GS 2296 und dem Teil auf GS 442 (283 m2) soll um min. 74 cm nach

Osten verschoben werden, damit die Flächenverhältnisse ausgeglichen und der Verteilschlüssel

zwischen der GS 2296 und GS 442 besser gemacht werden kann.

Es ist zu prüfen, ob die Baufelder im Volumen und Form innerhalb der Grundstücke später noch

verschoben werden können, um beispielsweise allfällige Gewässerräume zu umgehen und die

Baukörper mit gleichmässigeren Abständen in die Umgebung einzupassen.

Obwohl die Auflagen der Gewässer für die öffentliche Auflage nur zur Orientierung sind und die

Gemeinde das gleiche Interesse aufweist, ist alles daran zu setzen, dass der Kanton den

Baumgartenbach unterhalb der Heimelistrasse aus dem kantonalen Richtplan streicht und somit

die Gewässer- und Gewässerraumlinien aufgehoben werden.

bereits im 

Auflageplan 

berücksichtigt

Das Baufeld wurde bereits vor der Auflage in Absprache mit dem 

Grundeigentümer verschoben; die Einwendung ist daher hinfällig.

15.8  - Adrian Merz Zonenplan Umzonung Nr. 22 Fassung Turnplatz:

Die Teilumzonung auf dem GS 464 von einer OelB in eine Kernzone A soll nicht vollzogen werden.

Berücksichtigung Der Alte Turnplatz soll weitgehend als Freihaltefläche mit 

Parkplatzmöglichkeit langfristig erhalten bleiben. Ob der gesamte 

Platz gebraucht wird, wird in einem Studienverfahren bis Ende 2024 

geklärt. Die jetzige Umzonung würde die Planungsfreiheiten 

einschränken, daher wird die Umzonung wieder gestrichen.
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Ortsplanungsrevision Unterägeri
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Nr. Organisation Vorname Nachname Ort Thema Kap. Anträge Stellungnahme des Gemeinderats

16.1 SVP Unterägeri Esther Monney Unterägeri Richtplan Landscha

ft & 

Erholung

Bei allen Vorhaben zum Schutz der Landschaft soll immer darauf geachtet werden, dass eine rentable 

Landwirtschaft weiterhin möglich ist. Daher ersuchen wir den Gemeinderat bei allen Massnahmen, die eine 

Einschränkung für die produzierende Landwirtschaft bedeuten, zurückhaltend zu sein, vor allem bei den 

Massnahmenblätter: L4, L6, L7, L8, 19.

Es wird Wert darauf gelegt, dass bei all Vorhaben die Eigentumsverhältnisse gewahrt werden. Insbesondere 

bei:

Ri OeV: Oe0l & Oe02; Schräglift - der Korridor ist zu sichern und  Ri Fussweg: F06 & F07-

Für kostenintensiven und weitreichende Projekte in der Dorfentwicklung sind dem Volk eine detaillierte 

Dokumentation, inklusive Kosten und Folgekosten zur Mitsprache vorzulegen.

Dies insbesondre bei: 

Ri OeV: Oe01 & Oe02, sowie Ri Siedlung: S10, S11 & S13

Um die Ortsplanungsrevision nicht unnötig zu blockieren, verzichten wir zum jetzigen Zeitpunkt auf einen 

Einwand gegen diese Projekte, unter Vorbehalt der oben erwähnten Bedingungen.

Kenntnisnahme Hinweise

16.2 SVP Unterägeri Esther Monney Unterägeri Richtplan Verkehr Richtplan MIV:

M 01: Die flächendeckende Verkehrsberuhigung im ganzen Dorfgebiet wird abgelehnt. Der Verkehr im Dorf 

soll fliessen und nicht stocken. Daher sind flächendeckende Massnahmen zur Verkehrsberuhigung nicht 

zielführend.

Ablehnung Der Richtplan sieht keine flächendeckende Einführung vor, sondern 

welche Quartierstrasse für Verkehrsberuhigungsmassnahmen 

geeignet sind. Die Einführung erfolgt etappiert bei Bedarf und 

mehrheitlichem Wunsch der Anwohner. Die Massnahmen werden in 

einem partizipativen Prozess mit den Anwohnern erarbeitet und erst 

dann erfolgt die verkehrsrechtliche Beurteilung einer Anordnung 

durch die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug.

16.3 SVP Unterägeri Esther Monney Unterägeri Bauordnung § 42 § 42 Parkierungsvorschriften, Ausmass:

Der Reduktionsfaktor der Parkierungsvorschriften im Zentrum auf 80 % wird abgelehnt. Dies würde das 

Wildparkieren im Dorf fördern. Dieses Problem ist z.B. bereits heute im Quartier Zimel akut.

Berücksichtigung Es ist nicht im Interesse des Gemeinderats, dass private Fahrzeuge 

dauerhaft auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. Mit der 

Erhöhung der maximal zulässigen Anzahl Parkplätze auf 100 % 

anstatt 80 % wird die Situation im Hinblick auf die öffentlichen 

Parkplätze etwas

16.4 SVP Unterägeri Esther Monney Unterägeri Bauordnung § 44 § 44 Abs. 2, Ausstattung, wenigstens die Hälfte der Abstellplätze sind mit einer Ladestation für 

Elektrofahrzeuge zu versehen oder so zu erstellen sind, dass sie sofort nachgerüstet werden

können. Die SVP lehnt den § 44 Abs. 2 ab.

Ablehnung Der Artikel zu den E-Ladestationen wurde falsch verstanden. Es 

müssen lediglich Ladestationen vorbereitet werden (Leerrohre 

einlegen und entsprechende Sicherungsplätze auf dem 

Elektroverteilkasten vorsehen). Die Installation kann dann bei 

Nachfrage erstellt werden. Die Vorbereitung verursacht weder hohe 

Kosten, noch müssen dadurch Mieten angehoben werden. Im 

Gegenteil, wenn es später Ladestationen braucht, können diese 

wesentlich wirtschaftlicher nachgerüstet werden. Der Antrag wird 

abgelehnt.

16.5 SVP Unterägeri Esther Monney Unterägeri Zonenplan Zonenplan, Umzonung Nr. 22 innerhalb Bauzone,

ORP Planungsbericht S. 15 Nr. 22, S. 130 Nr. 22 Fassung Turnplatz:

Die Umzonung des Teilstücks des alten Turnplatzes wird abgelehnt.

Berücksichtigung Der Alte Turnplatz soll weitgehend als Freihaltefläche mit 

Parkplatzmöglichkeit langfristig erhalten bleiben. Ob der gesamte 

Platz gebraucht wird, wird in einem Studienverfahren bis Ende 2024 

geklärt. Die jetzige Umzonung würde die Planungsfreiheiten 

einschränken, daher wird die Umzonung wieder gestrichen.

17.1 GLP Unterägeri Raphael Weiss Unterägeri Bauordnung § 2 Artikel 2 ist wie folgt zu ergänzen (roter Text):

Die Baukommission und die Umweltkommission beraten berät den Gemeinderat und andere gemeindliche 

Behörden in gestalterischen, baulichen und planerischen Fragen und zur Einordnung von Bauvorhaben. Bei 

Bedarf kann zusätzlich ein Gutachten einer externen Fachperson eingeholt werden.

teilw. 

Berücksichtigung

Es können nicht zwei Kommissionen beratend zuständig sein, das 

verursacht zu viele Unklarheiten. Die Baukommission muss 

federführend bleiben. Hingegen soll der Absatz 2 wie folgt ergänzt 

werden (unterstrichener Text):

Die Baukommission berät den Gemeinderat [...] zur Einordnung von 

Bauvorhaben. Bei Bedarf kann zusätzlich ein Gutachten einer 

externen Fachperson oder ein Mitbericht einer gemeindlichen 

Kommission eingeholt werden.

17.2 GLP Unterägeri Raphael Weiss Unterägeri Bauordnung § 48 § 48 Abs. 2 ist zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:

Die Gemeinden erheben mittels verwaltungsrechtlichem Vertrag von den Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümern eine Mehrwertabgabe von 20 % des Bodenmehrwerts bei

a) Umzonungen, für das den bisherigen Bodenwert um mehr als 30 % übersteigende Mass;

b) Aufzonungen und Bebauungsplänen, für das die Nutzungserhöhung um mehr als 30 % übersteigende 

Mass, wenn gleichzeitig eine Erhöhung der Ausnützungsziffer um mehr als 0,3 bzw. der Baumassenziffer um 

mehr als 1,2 vorliegt.

c) Diese Mehrwertabgaben sind für bezahlbaren Wohnraum zu verwenden.

d) Die Mehrwertabgabe wird erst bei der Realisierung der entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten fällig.

Ablehnung Die rechtliche Grundlage für eine Mehrwertabschöpfung wird erst mit 

der Revision der Bauordnung geschaffen. Das heisst, zukünftig wird 

nicht nur bei Ein-, sondern auch bei Um- und Aufzonungen 

grundsätzlich Mehrwert abgeschöpft. Trotzdem wird bei grossen 

Arealen, die im Rahmen der vorliegenden Ortsplanung um- oder 

aufgezont werden, der Mehrwert mittels eines verwaltungsrechtlichen 

Vertrags abgeschöpft.

17.3 GLP Unterägeri Raphael Weiss Unterägeri Bauordnung § neu Die Bauordnung sei wie folgt zu ergänzen:

§ xx Vorbildfunktion öffentliche Hand

1 Neubauten der Gemeinden müssen die Zielwerte der Norm SIA 380/1 erreichen. Die Anforderung ist 

ebenfalls erfüllt, wenn eine Zertifizierung des Labels MINERGIE® mit dem Zusatz A oder P vorliegt.

2 Umbauten von bestehenden Gebäuden müssen die Grenzwerte für Neubauten der Norm SIA 380/1 

einhalten. Die Anforderung ist ebenfalls erfüllt, wenn eine Zertifizierung des Labels MINERGIE® Neubau 

vorliegt.

3 Das Potenzial zur Nutzung von Sonnenenergie von bestehenden und neuen Gebäuden, welche im 

Eigentum der Gemeinde stehen, ist möglichst weitgehend auszuschöpfen, wobei die Stromerzeugung im 

Vordergrund steht.

Ablehnung Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Energiestadt selber auferlegt, 

Gebäude gemäss Gebäudestandard 219.1 auszuführen. Das lässt 

hinsichtlich Ausführung und Zertifizierung einen gewissen Spielraum. 

Wie aktuelle Projekte zeigen, baut der Gemeinderat verschiedenste 

Sondergebäude, teilweise im denkmalgeschützten Bestand. Eine 

generelle Regelung in der Bauordnung wird abgelehnt, insbesondere, 

weil mit der Festschreibung in der Bauordnung dann begründete 

Abweichungen als Ausnahmebewilligung genehmigt werden 

müssten. Das wird Projektverhinderern Tür und Tor für Einsprachen 

öffnen, was unnütze Mehrkosten und Administration auslösen wird.
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17.4 GLP Unterägeri Raphael Weiss Unterägeri Bauordnung § neu Die Bauordnung sei wie folgt zu ergänzen:

§ 4x Photovoltaikpflicht bei neuen Parkplatzanlagen

1 Bei Neubauten von Parkierungsanlagen und Parkdecks mit mehr als 5 Plätzen gilt eine Pflicht zur 

Photovoltaikanlagen.

2 Die im, auf oder am Gebäude oder dem dazugehörigen Grundstück installierte Photovoltaikanlage muss 

bei Neubauten von Parkplatzanlagen mindestens eine installierte Leistung von 0.5 kWpeak/ pro neu 

gebauten Parkplatz erbringen.

3 Der Nachweis der minimal zu installierenden Leistung gemäss Abs. 2 ist im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens mittels Formular zu erbringen.

4 Bei der Bauabnahme ist zu belegen, dass die effektiv installierte Leistung der im Nachweis errechneten 

minimalen Leistung entspricht. Ab einer Abweichung von 1 kW nicht installierter Leistung ist die 

Ersatzabgabe geschuldet.

5 Wird keine Anlage zur Eigenstromerzeugung realisiert, so hat die Bauherrschaft einmalig eine 

Ersatzabgabe von 1000 Franken pro kWpeak nicht realisierter Leistung an die Gemeinde zu leisten. Basis 

der Berechnung ist die Differenz der minimal zu installierenden Leistung zur effektiv installierten Leistung. Die 

Ersatzabgabe ist zweckgebunden und soll zur Förderung der lokalen erneuerbaren Stromproduktion 

verwendet werden.

Ablehnung Eben erst ist auf eidgenössischer Ebene solch eine Vorschrift 

abgelehnt worden. Solche generellen, einseitigen Vorschriften 

berücksichtigen weder die Einordnung noch geeignete Lage noch die 

technischen Vorschriften und werden daher abgelehnt.

20 Korporation Unterägeri Richtplan Siedlung Antrag zum Zwischenergebnis im Richtplan Siedlung (Sportanlagen (Erweiterungsvarianten)

1. Die Flächen Zone Sportanlagen (Erweiterungsvarianten), süd-östlich des Gebietes Schützen-Boden, sind 

ersatzlos aus der Richtplankarte "Siedlung" zu löschen.

2. Sollte in Ihrem Bericht Bezug auf diese Zone Sportanlagen (Erweiterungsvarianten) im Gebiet Schützen-

Boden genommen werden, so sind diese Textpassagen ebenfalls ersatzlos zu streichen.

3. Der Korporation Unterägeri ist es ein sehr grosses Anliegen, dass über ortsplanerische Anliegen zuerst 

zwischen den Behörden ganzheitlich diskutiert wird, bevor einseitige Begehren und Wünsche ohne 

Rücksprache mit der Grundeigentümerin publiziert werden.

Ablehnung Der Eintrag ist ein Zwischenergebnis, weshalb klar ist, dass nicht alle 

Abklärungen gemacht sind und naturgemäss zum Standort noch 

Vorbehalte bestehen, welche in einem weiteren Schritt abgeklärt 

werden müssen, bevor ein definitiver Richtplaneintrag in der 

nächsten Planungsgeneration erfolgen könnte.

22.1 SP Unterägeri Stefan Rothenbühler Unterägeri Richtplan Siedlung 1. Verbindlichkeit bezahlbarer Wohnraum

Richtplantext S02 (Planungsbericht, S. 40): "Es soll bezahlbarer Wohnraum entstehen, damit auch

Einheimische (junge Familien und im Dorf Beschäftigte) ein erschwingliches Zuhause finden"

- Antrag auf Ersetzung von "soll" durch ein "muss"

Ablehnung Richtpläne sind nicht eigentümerverbindlich, bei einem Thema, dass 

die Behörde jedoch grossmehrheitlich nur in Kooperation mit 

Grundeigentümern umsetzen kann, ist eine muss-Formulierung nicht 

zweckmässig.

22.2 SP Unterägeri Planungsbericht / 

Richtplan

Kap. 5.3 Erhöhung Zielgrösse bezahlbarer Wohnraum im Planungsbericht S. 75: Kap. 5.3 Preisgünstiger Wohnraum:

"Ziel ist es, in den nächsten 15 Jahren - durch Eigenrealisierungen oder Partnerschaften - etwa 30-50 

preisgünstige Mietwohnungen zu sichern. Dies ist die minimale Anzahl an Wohnungen, die für Unterägeri 

statistisch ermittelt wurde, um Wohnraum für Personen zur Verfügung zu stellen, die wichtige Aufgaben in 

der Gemeinde sicherstellen, jedoch über keine grosse Kaufkraft verfügen."

Antrag: Erhöhung der Zielgrösse von 30-50 auf 200.

Ablehnung Im Planungsbericht und in der Raumentwicklungsstrategie wurde 

bewusst eine konkrete Zahl genannt, was eher unüblich ist. Wenn 

hinsichtlich preisgünstigen Wohnungen mehr als 50 Wohnungen 

erreicht werden, ist das Ziel übertroffen, dagegen spricht nichts. 

Hingegen liegen 200 Wohnungen weit über dem angestrebten 

Wachstumszielen und sind unrealistisch.

22.3 SP Unterägeri Bauordnung § 48 Mehrwertabgabe, Bauordnung § 48 Abs. 2, 

"Aufzonungen und Umzonungen, die im Rahmen dieser Ortsplanungsrevision erfolgen, lösen grundsätzlich 

keine Mehrwertabgabe im Sinne Abs. 1 aus. Erhebliche Mehrwerte im Sinne Art. 5 Abs. 1 RPG werden 

mittels verwaltungsrechtlichen Verträgen geregelt."

- Antrag auf Erhebung einer Mehrwertabgabe von 20 % auch auf "unerhebliche Mehrwerte",

die für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt wird.

- Antrag auf Verpflichtung zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum bei Mehrausnützung durch Auf- 

oder Umzonung durch die Revision, insbesondere in den vorgesehenen Verdichtungsräumen.

Ablehnung Die rechtliche Grundlage für eine Mehrwertabschöpfung wird erst mit 

der Revision der Bauordnung geschaffen. Das heisst, zukünftig wird 

nicht nur bei Ein-, sondern auch bei Um- und Aufzonungen 

grundsätzlich Mehrwert abgeschöpft. Trotzdem wird bei grossen 

Arealen, die im Rahmen der vorliegenden Ortsplanung um- oder 

aufgezont werden, der Mehrwert mittels eines verwaltungsrechtlichen 

Vertrags abgeschöpft.

23  - Cäcilia Trachsel Menzingen Planungsbericht / 

Richtplan

Kap. 4.2.1 Das bestehende Fuss- und Fahrwegrecht für landwirtschaftliche Fahrzeuge zur landwirtschaftlichen Nutzung 

z.G. GBP Nr. 439, z.L GBP Nr. 438 ist beizubehalten.

Die Erschliessung der Parzelle GS 439 ist zusätzlich mit einem unentgeltlichen Fuss- und Fahrwegrecht (z.G. 

GS 439, z.L GS 438) über die Parzelle GS 438 (St. Anna) sicherzustellen.

Die Formulierung im Planungsbericht (s. 45) "Neu ist eine Erschliessung direkt an die Alte Landstrasse 

geplant" ist im Planungsbericht zu löschen.

teilw. 

Berücksichtigung

Der Eintrag im Richtplan wurde aus dem Richtplan 2008 

übernommen. Im Richtplan und im Planungsbericht ist jedoch die 

Erschliessung über das Areal St. Anna zu ergänzen bzw. Text im 

Planungsbericht anzupassen 

24.01 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § 2 Artikel 2 Baukommission, Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen (roter Text):

2) Die Baukommission und die Umweltkommission beraten berät den Gemeinderat und andere gemeindliche 

Behörden in gestalterischen, baulichen und planerischen Fragen und zur Einordnung von Bauvorhaben. Bei 

Bedarf kann zusätzlich ein Gutachten einer externen Fachperson eingeholt werden.

teilw. 

Berücksichtigung

Es können nicht zwei Kommissionen beratend zuständig sein, das 

verursacht zu viele Unklarheiten. Die Baukommission muss 

federführend bleiben. Hingegen soll der Absatz 2 wie folgt ergänzt 

werden (unterstrichener Text):

Die Baukommission berät den Gemeinderat [...] zur Einordnung von 

Bauvorhaben. Bei Bedarf kann zusätzlich ein Gutachten einer 

externen Fachperson oder ein Mitbericht einer gemeindlichen 

Kommission eingeholt werden.

24.02 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § 3 Bauordnung, Zonenvorschriften, § 3 Masse für Einzelbauweisen: § 3, Absatz neu: Alle Wohn- sowie Wohn- 

und Arbeitszonen (W., WA.), Arbeitszonen (AA) und Kernzonen KA, KB, KC müssen 15 % ökologische 

Ausgleichsflächen bereitstellen. Welche ökologischen Flächen, in welchem Ausmass anrechenbar sind, wird 

durch die Umweltkommission ausgearbeitet.

Ablehnung Die Ziffer ist in den Kernzonen nicht umsetzbar. In den übrigen Zonen 

wird diesem Anliegen in § 29, 30 und 31 Rechnung getragen, welche 

die ökologischen Massnahmen vorgeben.
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24.03 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § 48 § 48 bezahlbarer Wohnraum Absatz 2) der Bauordnung ist zu streichen.

2) Aufzonungen und Umzonungen, die im Rahmen dieser Ortsplanungsrevision

erfolgen, lösen grundsätzlich keine Mehrwertabgabe im Sinne Abs. 1 aus.

Erhebliche Mehrwerte im Sinne Art. 5 Abs. 1 RPG werden mittels

Verträgen geregelt.

und durch folgenden Text zu ersetzen:

neu Absatz 2) Die Gemeinden erheben mittels verwaltungsrechtlichem Vertrag von den 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern eine Mehrwertabgabe von 20 % des Bodenmehrwerts bei

a) Umzonungen, für das den bisherigen Bodenwert um mehr als 30 % übersteigende Mass;

b) Aufzonungen und Bebauungsplänen, für das die Nutzungserhöhung um mehr als 30 % übersteigende 

Mass, wenn gleichzeitig eine Erhöhung der Ausnützungsziffer um mehr als 0,3 bzw. der Baumassenziffer um 

mehr als 1,2 vorliegt.

c) Diese Mehrwertabgaben sind für bezahlbaren Wohnraum zu verwenden

d) Die Mehrwertabgabe wird erst bei der Realisierung der entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten fällig.

Ablehnung Die rechtliche Grundlage für eine Mehrwertabschöpfung wird erst mit 

der Revision der Bauordnung geschaffen. Das heisst, zukünftig wird 

nicht nur bei Ein-, sondern auch bei Um- und Aufzonungen 

grundsätzlich Mehrwert abgeschöpft. Trotzdem wird bei grossen 

Arealen, die im Rahmen der vorliegenden Ortsplanung um- oder 

aufgezont werden, der Mehrwert mittels eines verwaltungsrechtlichen 

Vertrags abgeschöpft.

24.04 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § 23 § 23 Zone für Familiengärten (Fa): Das von der Gemeinde zu genehmigende Betriebsreglement sollte 

unbedingt festhalten, dass in dieser Zone keine Pestizide und keine Mineraldünger angewendet werden 

dürfen.

Berücksichtigung Umweltrecht ist nicht sachgerecht in der Bauordnung. Die Baupolizei 

muss dann Düngevorschriften kontrollieren und Nichteinhaltungen 

ahnden. Daher wird vorgeschlagen, die Pflicht zur Erstellung eines 

Betriebsreglements (analog der Campingzone), in welchem 

insbesondere Düngevorschriften enthalten sein müssen, für diese 

Zone aufzunehmen.

24.05 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § neu Bauordnung, neuer Artikel Label Minergie

Die Bauordnung sei wie folgt zu ergänzen:

§ xx Vorbildfunktion öffentliche Hand (neuer Artikel)

Absatz 1

Neubauten der Gemeinden müssen die Zielwerte der Norm SIA 380/1 erreichen. Die Anforderung ist 

ebenfalls erfüllt, wenn eine Zertifizierung des Labels MINERGIE® mit dem Zusatz A oder P vorliegt.

Absatz 2

Umbauten von bestehenden Gebäuden müssen die Grenzwerte für Neubauten der Norm SIA 380/1 

einhalten. Die Anforderung ist ebenfalls erfüllt, wenn eine Zertifizierung des Labels MINERGIE® Neubau 

vorliegt.

Absatz 3

Das Potenzial zur Nutzung von Sonnenenergie von bestehenden und neuen Gebäuden, welche im Eigentum 

der Gemeinde stehen, ist möglichst weitgehend auszuschöpfen, wobei die Stromerzeugung im Vordergrund 

steht.

Ablehnung Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Energiestadt selber auferlegt, 

Gebäude gemäss Gebäudestandard 219.1 auszuführen. Das lässt 

hinsichtlich Ausführung und Zertifizierung einen gewissen Spielraum. 

Wie aktuelle Projekte zeigen, baut der Gemeinderat verschiedenste 

Sondergebäude, teilweise im denkmalgeschützten Bestand. Eine 

generelle Regelung in der Bauordnung wird abgelehnt, insbesondere, 

weil mit der Festschreibung in der Bauordnung dann begründete 

Abweichungen als Ausnahmebewilligung genehmigt werden 

müssten. Das wird Projektverhinderern Tür und Tor für Einsprachen 

öffnen, was unnütze Mehrkosten und Administration auslösen wird.

24.06 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § neu Bauordnung und Richtplan: Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen, Grundstücknummer 

222:

Neben dem Fussballplatz gibt es Schrebergärten im Bereich der Grundstücknummer 222, die neu der Zone 

des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen zugeordnet werden sollen. Solange es dort 

Schrebergarten gibt, sollen sie ebenfalls einem Betriebsreglement gemäss Artikel 23 unterstellt werden, so 

dass auch hier der Pestizid- und Mineraldüngereinsatz verboten werden kann.

Ablehnung Mit einer Aufnahme der Vorschrift im Baureglement würde diese für 

die gesamte OeIB gelten. Da die aktuelle Nutzung mit Schrebergärten 

neben dem Fussballplatz aber nicht der Kernnutzung entspricht, wird 

die Ergänzung abgelehnt. Die umweltrechtlichen 

Gesetzesbestimmungen können aber seitens Grundeigentümer 

mittels Betriebsreglement freiwillig verschärft werden.

24.07 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Zonenplan Richtplan, Zonenplan, Kernzone C, Grundstücknummer 420 (Schützenmatt):

Die noch nicht überbauten Flächen der Grundstücknummer 420 (Schützenmatt) sind in Zone des öffentlichen 

Interesses für Erholung umzuwandeln.

Ablehnung Das im kantonalen Richtplan als Zentrumsgebiet eingetragene Gebiet 

soll gemäss den kommunalen Planungsabsichten der 

Innenverdichtung für Wohnnutzung erhalten bleiben.

24.08 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § 30 § 30 Umgebungsgestaltung und ökologische Ausgestaltung: Grundsätzlich begrüssen wir diesen Artikel. Die 

ökologischen Ausgleichsmassnahmen erfüllen jedoch bei weitem noch nicht die im Bundesgesetz über Natur- 

und Heimatschutz (SR 451) rechtlich verankerten Bestimmungen. Diese müssen vollumfänglich umgesetzt 

werden.

Ablehnung Das Bundesgesetz bezieht sich nicht auf die Ausgestaltung von 

Vorgärten, sondern in erster Linie auf den Schutz von Tieren 

allgemein, vor allem in Landschaften, Moorlandschaften und Pärken 

von nationaler Bedeutung. Die Gesetzesbestimmungen zum Schutz 

der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt gelten allgemein, mit den 

vorgesehenen Vorschriften in der Bauordnung werden diese 

Vorgaben eingehalten.
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24.09 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Bauordnung § neu Bauordnung, neuer Artikel, Photovoltaikpflicht bei neuen Parkplatzanlagen

Die Bauordnung sei wie folgt zu ergänzen:

§ 4x Photovoltaikpflicht bei neuen Parkplatzanlagen

Absatz 1 Bei Neubauten von Parkierungsanlagen und Parkdecks mit mehr als 5 Plätzen gilt eine Pflicht zur 

Photovoltaikanlagen.

Absatz 2 Die im, auf oder am Gebäude oder dem dazugehörigen Grundstück installierte Photovoltaikanlage 

muss bei Neubauten von Parkplatzanlagen mindestens eine installierte Leistung von 0.5 kWpeak / pro neu 

gebauten Parkplatz erbringen.

Absatz 3 Der Nachweis der minimal zu installierenden Leistung gemäss Abs. 2 ist im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens mittels Formular zu erbringen.

Absatz 4 Bei der Bauabnahme ist zu belegen, dass die effektiv installierte Leistung der im Nachweis 

errechneten minimalen Leistung entspricht. Ab einer Abweichung von 1 kW nicht installierter Leistung ist die 

Ersatzabgabe geschuldet.

Absatz 5 Wird keine Anlage zur Eigenstromerzeugung realisiert, so hat die Bauherrschaft einmalig eine 

Ersatzabgabe von 1000 Franken pro kWpeak nicht realisierter Leistung an die Gemeinde zu leisten. Basis 

der Berechnung ist die Differenz der minimal zu installierender Leistung zur effektiv installierten Leistung. Die 

Ersatzabgabe ist zweckgebunden und soll zur Förderung der lokalen erneuerbaren Stromproduktion 

verwendet werden.

Ablehnung Eben erst ist auf eidgenössischer Ebene solch eine Vorschrift 

abgelehnt worden. Solche generellen, einseitigen Vorschriften 

berücksichtigen weder die Einordnung noch geeignete Lage noch die 

technischen Vorschriften und werden daher abgelehnt.

24.10 Alternative - Die 

Grünen

Beat Ryser Unterägeri Planungsbericht / 

Richtplan

Kap. 5.3 Planungsbericht S. 75: Kap. 5.3 Preisgünstiger Wohnraum, Erhöhung Zielgrösse bezahlbarer Wohnraum:

"Ziel ist es, in den nächsten 15 Jahren - durch Eigenrealisierungen oder Partnerschaften - etwa 30-50 

preisgünstige Mietwohnungen zu sichern. Dies ist die minimale Anzahl an Wohnungen, die für Unterägeri 

statistisch ermittelt wurde, um Wohnraum für Personen zur Verfügung zu stellen, die wichtige Aufgaben in 

der Gemeinde sicherstellen, jedoch über keine grosse Kaufkraft verfügen."

Antrag Erhöhung der Zielgrösse von 30-50 auf 200.

Ablehnung Im Planungsbericht und in der Raumentwicklungsstrategie wurde 

bewusst eine konkrete Zahl genannt, was eher unüblich ist. Wenn 

hinsichtlich preisgünstigen Wohnungen mehr als 50 Wohnungen 

erreicht werden, ist das Ziel übertroffen, dagegen spricht nichts. 

Hingegen liegen 200 Wohnungen weit über dem angestrebten 

Wachstumszielen und sind unrealistisch.

25 Neue Haus AG Cengizhan Ari Rotkreuz Bauordnung § 9 Unter § 9, Kernzone C, Absatz 6), Baubereiche 5a, 5b, 5c

6) Baubereiche:

5a max. Geschosszahl 4 + Attika fehlt

5b max. Geschosszahl 5 + Attika fehlt

5c max. Geschosszahl 5 + Attika fehlt

Die max. anrechenbare Geschossfläche pro Baufeld ist korrekt ausgewiesen, bei der Geschossigkeit fehlt 

jedoch bei allen drei Baubereichen das Attikageschoss.

teilw. 

Berücksichtigung

Bei der Umsetzung des Richtprojekts im Zonenplan wurden die 

Attikageschosse weggelassen. Grundsätzlich orientiert sich die 

Zonenplanung jedoch am Richtprojekt; die Attikageschosse bei den 

beiden Gebäuden an der Seestrasse werden ergänzt. Vier Geschosse 

plus Attika beim Gebäude 5a entsprechen sogar der Regelbauweise. 

Das Gebäude 5b (fünf plus Attika) beschränkt sich auf den Kopfbau, 

der sich deutlich vom abgewinkelten Längsbau entlang der 

Florastrasse (vier Vollgeschosse) absetzen soll. Das Gebäude 5c 

bleibt hingegen bei fünf Vollgeschossen.

26.1  - Ruedi Hess Unterägeri Zonenplan Ein- und Auszonungen; Nr. 5 Wilbrunnenstrasse (Seiten 109–110, Planungsbericht):

geplante Erweiterung der best. Wohnzone (W3) in Richtung der bestehenden Scheune (Assek.-Nr. 147a) auf 

GS 134. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso man durch die Neueinzonung auf GS 133 in seinen 

landwirtschaftlichen Aktivitäten auf GS 134 fortan eingeschränkt

sein sollte. Die Argumentation – ein Abstandsmass von 10.00 m von der Bauzonengrenze zur Scheune, wie 

dies beispielsweise bei einer kleinen Viehhaltung der Fall wäre, sei hier nicht gerechtfertigt, und der aktuell 

bestehende Mindestabstand zur Neueinzonung

sei mit 7.00 m ausreichend – wird bestritten. Es wird ein korrekter Mindestabstand der Neueinzonung zum 

Stall verlangt.

Ablehnung Wie im Planungsbericht ausgeführt, ist der Abstand aufgrund der 

Nutzung mit 7 m korrekt eingehalten.

26.2  - Ruedi Hess Unterägeri Richtplan Siedlung Die beiden Standorte für Sportflächenerweiterung Schützen/Boden und Schönenbüel sind aus dem 

Richtplan Siedlung und Landschaft und allfälligen weiteren gemeindlichen Plänen zu strichen.

teilw. 

Berücksichtigung

Der Eintrag ist ein Zwischenergebnis, weshalb klar ist, dass nicht alle 

Abklärungen gemacht sind und naturgemäss zum Standort noch 

Vorbehalte bestehen, welche in einem weiteren Schritt abgeklärt 

werden müssen, bevor ein definitiver Richtplaneintrag in der 

nächsten Planungsgeneration erfolgen könnte. Beim Standort 

Schönenbüel hingegen stehen zwingende grundbuchrechtliche 

Vorbehalte entgegen, welche die Gemeinde selbst betreffen, weshalb 

dieser Standort aus dem Richtplan gestrichen wird. Alternativ könnte 

die Fläche auf dem Grundstück westlich des Schönenbüels 

(innerhalb der Siedlungsbegrenzungslinie) geprüft werden.

28.5 WWF Schweiz, 

WWF ZG, Pro 

Natura Schweiz, 

Pro Natura Zug

Bauordnung § neu Zugunsten der Natur und mit Hinblick auf den Klimawandel fordern wir die Gemeinde auf, folgende Artikel zu 

ergänzen:

§ XX Naturobjekte

Ergänzen mit folgenden Absätzen gemäss Musterbauordnung:

1 Die im Anhang X aufgeführten Naturobjekte sind geschützt.

2 Sie sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang an geeigneter Stelle zu ersetzen. Über die Pflege 

hinausgehende Eingriffe sind bewilligungspflichtig.

Die Naturobjekte sind nicht aufgeführt. Zum Schutz dieser ist es zwingend, diese aufzuführen. 

Ablehnung Der Richtplan Landschaft enthält alle wesentlichen, schützenswerten 

Objekte, die kommunalen Naturschutzobjekte werden im Zonenplan 

gemäss den Bestimmungen in § 26 in der Bauordnung flächenmässig 

festgelegt, bzw. die einzelnen Naturschutzobjekte werden im 

Planungsbericht

beschrieben. Eine weitere Aufzählung sowie weitergehende 

Vorschriften werden abgelehnt.

28.6 WWF Schweiz, 

WWF ZG, Pro 

Natura Schweiz, 

Pro Natura Zug

Bauordnung § 30 § 30 Umgebungsgestaltung und ökologische Ausgestaltung ist zu ergänzen mit folgenden Absätzen gemäss 

Musterbauordnung:

1) Dem Klimaschutz und der Klimaanpassung ist im gesamten Planungs- und Bauwesen auf allen Ebenen 

angemessen Rechnung zu tragen.

2) Bei öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen, bei Bauten und Anlagen mit mehr als 50 Arbeitsplätzen 

sowie bei Mehrfamilienhäusern, die neu erstellt werden, kann der Gemeinderat im Interesse des 

Klimaschutzes Auflagen zur Setzung, Materialisierung, Bepflanzung, Belichtung und Besonnung von Bauten 

und Anlagen machen. 

teilw. 

Berücksichtigung

Auf kommunaler Ebene sind Absichten wie der vorgeschlagene 

Absatz eins auf Stufe Richtplan festgehalten und 

behördenverbindlich. Auf Stufe Nutzungsplanungen (Einspracheflut 

ist bereits heute sehr gross) bergen so allgemein formulierte Artikel 

Gefahren für willkürliche Einsprachen,

welche auch im Sinne der Wohnbauförderung vermieden werden 

müssen. Der vorgeschlagene Absatz 2 wird aufgenommen (neu 

Absatz 6).
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28.7 WWF Schweiz, 

WWF ZG, Pro 

Natura Schweiz, 

Pro Natura Zug

Bauordnung § neu § Lebensraum von Tieren

1 Bei baulichen Änderungen an Gebäuden und Gebäudeteilen sowie bei Ersatzneubauten sind vorhandene 

Lebensräume und Brutplätze von geschützten Tieren (beispielsweise Gebäudebrüter

oder Fledermäuse) durch geeignete Massnahmen zu erhalten. Allenfalls müssen während den

baulichen Massnahmen Ersatzbrutplätze zur Verfügung gestellt werden. Es sind alle Tätigkeiten und

Einrichtungen verboten, welche diese Tiere schädigen und stören. Renovationen während der Brutzeit

sind möglichst zu unterlassen, wenn Brutplätze betroffen sind. Bauliche Massnahmen, die Brutplätze 

tangieren, sind mit der Abteilung Natur Jagd und Fischerei des kantonalen Amts für Raum und Verkehr

(Abteilung Natur und Landschaft) frühzeitig abzusprechen.

2 Tierfallen sind zu vermeiden. Lichtschächte oder sonstige Bodenöffnungen sind mit einem

feinmaschigen Gitter zu versehen. 

Pro Natura und WWF beantragen die Aufnahme der oben genannten Artikel in die Bauordnung der 

Gemeinde.

teilw. Berücksichtigt Die Forderungen sind im Bundesgesetz über Natur- und 

Heimatschutz (SR 451) rechtlich verankert. Konkrete Ausführungen in 

der Bauordnung werden abgelehnt. Hingegen ist vorgesehen beide 

wichtigen Themen im Rahmen vom LEK Unterägeri zu sensibilisieren 

und ein Infoblatt zu erstellen, das den Baubewilligungen beigelegt 

wird.

28.8 WWF Schweiz, 

WWF ZG, Pro 

Natura Schweiz, 

Pro Natura Zug

Bauordnung § neu § Regenwasser

Sauberes Wasser wie Dach-, Oberflächen- und Sickerwasser, Grundwasser und Fremdwasser darf, wo es 

die örtlichen Verhältnisse erlauben, nicht in die Kanalisation eingeleitet werden, sondern ist unter Einhaltung 

der Gewässerschutzvorschriften versickern zu lassen oder in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. 

Berücksichtigung Die Forderungen sind im Bundesgesetz über Naturund Heimatschutz 

(SR 451) rechtlich verankert. Konkrete Ausführungen in der 

Bauordnung werden abgelehnt.

Hingegen ist vorgesehen, im Hinblick auf beide wichtigen Themen im 

Rahmen vom LEK Unterägeri zu sensibilisieren und ein Infoblatt zu 

erstellen, das den Baubewilligungen beigelegt wird.

29.1 ProVeloZug Zug Richtplan Landscha

ft und 

Erholung

Verbindungen in Naherholungsräume

Antrag: Es sind kommunale Radwege für die Erschliessung der Ausgangspunkte in die Naherholungsräume 

im Hürital (Egggatter und Schönalphüttli), in die Chuewart sowie zum Chlösterli vorzusehen. Massnahmen, 

die diese Verbindungen sicherer machen, sind in den Massnahmenblättern zu den kommunalen Richtplänen 

Verkehr aufzulisten.

Ablehnung Die Verbindungen in die Naherholungsräume sind im Richtplan 

Landschaft und Erholung bereits abgebildet (Festsetzung attraktiver 

Erschliessungsweg), welcher auch Velo explizit einschliesst. Zudem 

wird mit dem zukünftigen kantonalen Velowegnetz (Freizeitrouten) die 

Verbindungen bezüglich Velo sichergestellt (zurzeit ist diese 

Richtplananpassung in der Vernehmlassung).

29.2 ProVeloZug Zug Planungsbericht / 

Richtplan

Kap. 4.2.6 Verbesserungen für den Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse Zugerstrasse

Antrag: Punkt Rpt. Velo, V 01 ist im folgenden Sinne zu ergänzen: “Mit der Umfahrung Unterägeri wird 

entlang der Kantonsstrasse, ab Tunnelportal Nord bis zum geplanten Radweg am See, eine kommunale 

Radroute mit sicherer und direkter Infrastruktur für den Veloverkehr umgesetzt.“

Antrag: Die Kantonsstrasse (Zugerstrasse + Seestrasse) soll unabhängig von der Umfahrung Unterägeri für 

den Veloverkehr sicherer gemacht werden. Die Gemeinde setzt sich beim Kanton dafür ein, indem sie das 

Gespräch sucht und ihre Ziele kommuniziert.

teilw. 

Berücksichtigung

Die Formulierung wird im Planungsbericht ergänzt, kann aber nicht 

als Massnahme im Richtplan festgesetzt werden. Eine ähnliche 

Formulierung hat der Kanton im Rahmen der Vorprüfung bereits 

verworfen, da die Kantonsstrasse in die Planungshoheit des Kantons 

gehört und durch die Gemeinde keine Festsetzungen gemacht 

werden können.

29.3 ProVeloZug Zug Richtplan Velo Veloabstellplätze an Orten des täglichen Bedarfs und an Orten der Naherholung

Antrag: Die Gemeinde Unterägeri ermittelt die bestehende Anzahl (gedeckter) öffentlicher Veloabstellplätze 

an publikumsintensiven Orten (Einkaufszentren, Schulhäuser, Gemeindeverwaltung, Badis, Eventlokale, 

Bahnhöfen/Bushaltestellen) und trägt diese im Verkehrsrichtplan Velo ein. werden publikumsintensive Orte 

ohne (genügende) Anzahl Veloabstellplätze ermittelt, so werden diese als zu erstellende Infrastruktur auf 

demselben Plan eingetragen. Als genügende Anzahl werden die in der neuen Bauordnung festgelegten 

Grenzwerte angenommen (gleiche Anzahl wie Parkplätze MIV und 75% gedeckt).

Antrag: Die Gemeinde Unterägeri stellt sicher, dass bei der Realisierung von Veloabstellplätzen die 

Empfehlungen von Fachstellen wie dem ASTRA oder aus Richtlinien von anderen Kantonen berücksichtigt 

werden. Eine entsprechende Verbindlichkeit ist durch einen Vermerk im Richtplan, im Richtplantext oder in 

der Bauordnung zu schaffen.

Berücksichtigung Die Erhebung der bestehenden Veloabstellplätze werden 

vorgenommen und eien entsprechende Soll-Planung im Richtplan 

aufgenommen.

29.4 ProVeloZug Zug Planungsbericht

OeIB

Kap. 6.2.2 Veloabstellplätze beim Chlösterli

Antrag: Mit der Erweiterung der öffentlichen Zone beim Chlösterli ist auch eine der Bauordnung 

entsprechende Anzahl öffentlicher und gedeckter Veloabstellplätze zu erstellen. Gemäss Berechnungen von 

Pro Velo Zug, entspricht dies 90 Veloabstellplätzen, wobei 68 gedeckt sein

müssten.

teilw. 

Berücksichtigung

Die Anzahl Veloabstellplätze wird nachgeführt. Das Pflegeheim ist 

aber eine spezialisierte Einrichtung, wenn auch öffentlich ist es so, 

dass die Bewohnenden andere Bedürfnisse haben, z.B. Rollstühle 

und motorisierte Kleingefährte und nicht Velo, weshalb die Anzahl 

tiefer festgelegt wird (ausgelegt auf Personal und Besucher). 

Wesentlich ist auch, dass ein Rufbus angeboten wird und 

Veloabstellnachfrage auch daher geringer ausfällt.

31.1  - Christoph und Brigitte Hohler-Heinrich Unterägeri Richtplan Siedlung Beim Richtplan Siedlung erheben wir zu den vorgesehenen Optionen der Sportflächenerweiterung die 

nachfolgend begründeten Einwendungen mit dem Antrag, den Standort Schönenbüel (Nr. E2) aus dem 

kommunalen Richtplan Siedlung zu streichen

Berücksichtigung Bei den Einträgen handelt es sich um Zwischenstände, da bei allen 

vorgeschlagenen Standorten noch Vorbehalte bestehen. Beim 

Standort Schönenbüel hingegen besteht ein grundbuchrechtliches 

Bauverbot, weshalb dieser Standort aus dem Richtplan gestrichen 

wird.

31.2  - Christoph und Brigitte Hohler-Heinrich Unterägeri Richtplan Fusswege Im Richtplan Verkehr ist vorgesehenen den Fussweg nördlich des Hüribachs (F07) zu verbinden. Dieser liegt 

letztlich nicht im öffentlichen Interesse. Es kann dazu auch auf die 2. Vorprüfung des Kantons vom 7. Juni 

2023 (Bericht Vorprüfung, S. 4), verwiesen werden. Entsprechend wird beantragt, diesen Fussweg aus dem 

Richtplan Verkehr zu streichen.

Ablehnung Beim Fussweg handelt es sich um ein Zwischenergebnis, die 

Linienführung ist noch nicht festgelegt und es bestehen noch 

Vorbehalte. Die Vorbehalte seitens Kanton bestehen hinsichtlich des 

Gewässerraums, welcher aber bei einer weiteren Bearbeitung 

eingehalten werden müsste. Am Richtplaneintrag selbst, welcher erst 

zeigt, dass in den nächsten 15 Jahren, auf Stufe Richtplan der Weg 

weiter konkretisiert werden soll, oder allenfalls sogar gestrichen 

werden wird, soll als Zwischenergebnis beibehalten werden. 
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32  - Beni Schnüriger Unterägeri Bauordnung § 3 In der Wohnzone 2a und Wohnzone 2b entsteht eine Ausnützungszifferreduktion. Es ist eine Variante zu 

prüfen, damit die Hauseigentümer in der Wohnzone 2a und 2b keine Ausnützungszifferreduktion hinnehmen 

müssen.

teilw. 

Berücksichtigung

W2a, AZ 0.31 auf 0.33 anheben.

W2b, AZ 0.45 auf 0.48 anheben.

Bisher konnten Gebäude in dieser Bauzone durch den Verzicht auf 

ein Vollgeschoss von einer Verdoppelung des Dachgeschoss-Bonus 

profitieren (Kniff). Künftig sind sämtliche möglichen 

Gebäudetypologien vom verfügbaren Flächenanteil her gleichgestellt 

(Rechtsgleichheit).

Die neue AZ-Festlegung orientiert sich an der normgeschossigen 

Bautypologie. Folglich können nicht alle bestandesrechtlichen 

Gebäudearten mit der neuen AZ abgedeckt werden. Im Sinne einer 

verbesserten Abdeckung von Bestandesbauten und im Sinne einer 

Innenverdichtung

(z. B. Ermöglichung kleine Einliegerwohnung, Umnutzungen zu 

Wohnzwecken etc.) erfolgt nun aber eine Erhöhung der AZ 

proportional zur jeweiligen Bauzonendichte um 0.02 (W2a) bzw. 0.03 

(W2b). In der W3 wurde dieser berechnete Wert bekanntlich bereits 

im Vorfeld sinngemäss um 0.05 angehoben. Diese Erhöhungen sind 

auch im Vergleich zu den Dichten sämtlicher anderen Zuger 

Gemeinden gerechtfertigt. Ortsbaulich ergeben sich daraus keine 

negativen Auswirkungen. Dazu ist die Korrektur zu geringfügig.
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18  - Paul Iten-Besmer Gewässerraum Lutisbach, Bereich Alte Landstrasse 1, Assek. Nr. 595a, GS 21

Eine asymmetrische Anordnung des Gewässerraumes wird begrüsst. Die asymmetrische 
Anordnung des Gewässerraumes ist aber nicht nur um das Hauptgebäude sondern bis um 
die Garage und um die Pergola umzusetzen. Der Gewässerraum ist entsprechend 
anzupassen.

Ablehnung Gemäss kantonaler Praxis resp. erster Vorprüfung kann 
maximal das Hauptgebäude bei einseitiger Einengung oder 
asymmetrischer Anordnung berücksichtigt werden. 
Nebenbauten geniessen Bestandsrecht, die vorliegende 
Parzelle kann des Weiteren ausserhalb des nun 
vorgesehenen Gewässerraums gut überbaut werden.

19.1  - Josef Ithen-Meier Gewässerraum Lorze Abschnitt 1, GS 567: 
Die minimale Gewässerraumbreite im Abschnitt GS 567 solI asymmetrisch z. L. der 
Liegenschaft Birkenwäldli festgelegt werden.

Berücksichtigung Der Gewässerraum wurde ursprünglich mehr zu Lasten der 
Zone OeIF und zu Gunsten des kantonalen 
Erholungsschwerpunktes in der Zone OeIB ausgelegt. 
Aufgrund des Erholungspotentials von 
Aufwertungsmassnahmen an der Lorze profitieren jedoch 
beide Bereiche gleichermassen von den Massnahmen, 
weshalb eine symmetrische Ausscheidung festgelegt werden 
soll.

19.2  - Josef Ithen-Meier Gewässerraum Oberacherbach, GS 86, 440 und 75:
Im eingedolten Bereich auf GS 75 soll auf eine Ausscheidung des Gewässerraumes analog 
anderer Beispiele (Bödlibach, Dorfbach) verzichtet werden. Andernfalls soll der 
Gewässerraum so schmal als möglich (ungeachtet der Bebauung) parallel zu gleichen Teilen 
entlang dem heutigen Rohrverlauf festgelegt werden.
Im bewaldeten Gebiet auf GS 86 soll auf eine Ausscheidung des Gewässerraumes verzichtet 
werden. Notfalls kann eine Waldfeststellung angeordnet werden. In den übrigen Abschnitten 
mit offenem Bachverlauf (sofern es diese gibt), reicht ein Gewässerraum auf Basis der 
Gewässerbreite. Eine Ausweitung auf den Perimeter der Seeuferschutzzone ist unnötig und 
willkürlich.

teilw. 
Berücksichtigung

Gemäss Systematik der gesamten 
Gewässerraumausscheidung werden die Bereiche in den 
Seeuferschutzzonen als Bereiche mit erhöhter ökologischer 
Aufwertung eingestuft, weshalb die Berechnungsformel für 
Bäche in Naturschutzgebieten (Biodiversitätskurve) zu tragen 
kommt und sich an einer hohen Biodiversität ausrichtet und 
nicht an der minimalen Gewässerraumbreite. Im Bereich der 
asymmetrischen Ausscheidung wird daran festgehalten, da 
der Gewässerraum realistisch ausgeschieden werden soll; 
Ausnahmen sind zulässig und sinnvoll, wenn so vermieden 
werden kann, dass ein Gewässerraum durch ein Gebäude 
führt, sofern auf der gegenüberliegenden Seite Raum für das 
Gewässer zur Verfügung steht.

19.3  - Josef Ithen-Meier Gewässerraum Baumgartenbach, GS 440,75 und 567:
Der in den Planunterlagen aufgezeichnete Bachverlauf ist mir so nicht bekannt und historisch 
sicherlich so nicht gegeben. Früher floss dieser Bach im Bereich des alten Hotels Seefeld 
direkt in die Lorze. Wann der Bach in die Brunnenmattstrasse und die Florastrasse 
umgeleitet wurde entzieht sich meiner Kenntnis und erfolgte wohl auch ohne Bewilligung. Ich 
unterstütze die Haltung des Gemeinderates, für diesen unwesentlichen Bach auf eine 
Gewässerraumausscheidung zu verzichten. Offenbar hat der Kanton hierzu eine 
gegensätzliche Meinung. Aufgrund dieser Ausgangslage stelle ich folgenden
Eventualantrag: Sollte der Kanton anlässlich der erneuten Überprüfung eine 
Gewässerraumfestlegung für unabdingbar halten, soll der Gemeinderat einen sofortigen 
Baustopp für das vom kantonalen Tiefbauamt ausgearbeitete Projekt auf GS 567 verfügen. 
Die sich im Gewässerraum befindliche Hauptabwasserleitung zwischen Kantonsstrasse und 
Lorze sei in einem angemessenen Zeithorizont aus dem vorgesehenen Gewässerraum zu 
entfernen. Auf einen geplanten Ausbau der Florastrasse muss selbstredend verzichtet 
werden.

Eventualantrag 
hinfällig

Es ist für diesen Bereich keine Änderung der Vorlage 
vorgesehen, daher ist Eventualantrag hinfällig.

21  - Andrea und Ivan Rosenbusch Gewässerraum Kap. 5.1
Ägerisee 1

Gemäss Art. 41 b Abs. 3 der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung sei das 
Grundstück Nr. 14 (Seestrasse) dem dicht überbauten Gebiet zuzuweisen und die Breite des 
Gewässerraums den baulichen Gegebenheiten anzupassen.
Das bestehende Gebäude 526b sei nicht dem Gewässerraum zuzuordnen und die 
Begrenzung des Gewässerraums auf die seeseitige Fassade (bzw. den Dachüberstand) des 
Gebäudes zu verschieben, gemäss grüner Linie in der Beilage 2.

Ablehnung Auf dem GS 14 besteht eine kleine Nebenbaute, die Parzelle 
selbst ist nicht dicht bebaut. Auch als Baulücke kann die 
Parzelle nicht taxiert werden, da nur einseitig weitere Bauten 
bestehen. Das dicht bebaute Gebiet wurde im Zuge der 
Bereinigung der Einwendungen reduziert. Diese Lage kann 
nach nochmaliger Einschätzung des Gemeinderats nicht als 
dicht bebaut im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung 
taxiert werden, weil sie zu peripher liegt. Am minimalen 
Gewässerraum wird daher unverändert festgehalten, weil 
vorliegend Reduktionen des Gewässerraums gesetzlich nicht 
zulässig sind. Der Bereich wird aufgrund der Reduktion des 
dicht bebauten Gebiets und des damit einhergehenden 
Wegfalls der Reduktio-nen des Gewässerraums 
zurückgestellt und nochmals im Rahmen der zweiten Etappe 
der Festlegung der Gewässerräume öffentlich aufgelegt, 
damit alle be-troffenen Kreise nochmals angehört werden 
können.
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Nr. Organisation Vorname Nachname Thema Kapitel Anträge Stellungnahme des Gemeinderats
27  - Oswald Iten Gewässerraum Kap. 4.6 bis 4.9

Oberacher-/ 
Sani-/ Eimerloch-
und Lutisbach

Bäche mit überlagernden Seeuferschutzzonen: Die bisherigen Hang-Seeuferschutzzonen 
bestehen im wesentlichen aus den statisch festgelegten (geschützten) Waldflächen und 
umgebenden Flächen, die in den meisten Fällen dem (nicht bebaubaren) Waldabstand 
entsprechen, hier aber zu Landwirtschaftszonen erklärt werden. 
Die Gemeinde soll sich an ihren eigenen sachgerechten Entwurf des Gewässerraums halten, 
unabhängig davon, ob die vage in Aussicht gestellte Abschaffung der arbiträren Hang 
Seeuferschutzzonen je erfolgt oder nicht.

Berücksichtigung Die Ausdehnung der bestehenden Seeuferschutzzonen folgt 
nicht den topografischen und gewässerökologischen 
Grenzen, sondern ist stellenweise viel grösser und quer über 
Strassen und Bauten ausgelegt. Wie aus der kantonalen 
Vorprüfung ersichtlich ist, hat der Gemeinderat erheblichen 
Aufwand betrieben, die für das Gewässer ökologisch 
sinnvolle Ausdehnung des Gewässerraums festzulegen, um 
die kantonalen Seeuferschutzzonen ablösen zu können. Dies 
wurde aber nur bei annähernd gleicher Fläche wie diejenige 
der Seeuferschutzzonen in Aussicht gestellt. Da der 
Gewässerraum mit der Ausdehnung der Seeuferschutzzonen 
rechtlich kaum durchgesetzt werden könnte, wird auf den 
vorgeprüften Gewässerraum gemäss zweiter kantonaler 
Vorprüfung zurückgegriffen. Entsprechend wird die 
Topographie berücksichtigt, und es kommt die 
Berechnungsformel für Bäche in Naturschutzgebieten 
(Biodiversitätskurve) zu tragen, welche sich an einer hohen 
Biodiversität ausrichtet. Die kantonale Vorprüfung spricht 
nicht explizit dagegen, eine nachgelagerte Aufhebung der 
Seeuferschutzzonen wurde auf dieser Grundlage aber eher 
verneint. Bei der Reduktion stehen keine Interessen von 
Besitzern privater Grundstücke entgegen, und mit der 
Ausscheidung gemäss Berechnungen in den Schutzgebieten 
sind auch die Interessen der Umweltverbände gewahrt.

28.1 WWF Schweiz, WWF 
ZG, Pro Natura Schweiz, 
Pro Natura Zug

Gewässerraum Allgemein wird gefordert, dass 
1. Die Ortsplanung sei zurückzuweisen und zu überarbeiten.
2. Die Gewässerräume seien ordentlich auszuscheiden.
3. Die Bauordnung sei anzupassen und zu ergänzen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Gemeinde.

Ablehnung Es bestehen keine groben Mängel, welche eine Rückweisung 
rechtfertigen würden. Selbst die Umweltverbände attestieren 
der Vorlage, dass sie ausführlich behandelt und die jeweiligen 
Interessen abgewogen wurden. Einzelnen Einwendungen 
wurden aufgenommen und grösstenteils umgesetzt.

28.2 WWF Schweiz, WWF 
ZG, Pro Natura Schweiz, 
Pro Natura Zug

Gewässerraum Kap. 2.4 Dicht 
bebautes Gebiet

Lorze Abschnitt 3, Lorze Abschnitt 4, Lutisbach/Ü1, Ägerisee 1
Der Perimeter für dicht überbaute Gebiete muss anpasst und somit auch Reduktionen des 
Gewässerraums, welche nicht im dicht überbauten Gebiet liegen, rückgängig gemacht 
werden.

Berücksichtigung Der Perimeter für das dicht bebaute Gebiet wurde nochmals 
neu beurteilt und auf das Kerngebiet reduziert. Die 
Reduktionen der Gewässerräume wurden ausserhalb des 
dicht bebauten Gebiets entsprechend angepasst.

28.3 WWF Schweiz, WWF 
ZG, Pro Natura Schweiz, 
Pro Natura Zug

Gewässerraum Kap. 4.1
Lorze 7 und 8

Berechnung der natürlichen Gerinnesohlenbreite an der Lorze (Abschnitt 7 und 8):
Gemäss Kartenausschnitt liegt dieser Abschnitt ausserhalb der Kernzone. Bei Betrachtung 
des Abschnittes ist die Bebauung aus Sicht der Einsprechenden als locker zu betrachten. 
Aussparungen an Gebäudefluchten oder Reduktionen des ganzen Gewässerraumes sind 
rückgängig zu machen. Bestehende Bauten geniessen Besitzstandgarantie. Pro Natura und 
WWF beantragen, dass die Gemeinde Unterägeri den Perimeter für dicht überbaute Gebiete 
anpasst und somit auch Reduktionen des Gewässerraums, welche nicht im dicht überbauten 
Gebiet liegen, rückgängig gemacht werden.

Ablehnung Auf den Abschnitten Lorze 7 und 8 wurde die 
Gewässerraumfestlegung aufgrund der Topographie und 
Lage asymmetrisch angeordnet und nicht, wie 
fälschlicherweise angenommen, aufgrund von dicht 
bebautem Gebiet. Die Bebaubarkeit und allfällige kleine 
Entwicklungen der Bestandsbauten können in diesem Tobel 
nur so erreicht werden. Ansonsten droht ein Zerfall der im 
ISOS aufgeführten Bauten.

28.4 WWF Schweiz, WWF 
ZG, Pro Natura Schweiz, 
Pro Natura Zug

Gewässerraum Kap. 4.1
Lorze 7 und 8

Berechnung der natürlichen Gerinnesohlenbreite an der Lorze (Abschnitt 7 und 8): 
Es ist eine korrekte Ermittlung der natürlichen Gerinnesohlenbreite und eine Anpassung des 
Gewässerraumes in den Abschnitten Lorze 7 und 8 vozunehmen.

teilw. 
Berücksichtigung

Im Bericht ist nicht ausgeführt worden, dass sich die 
Berechnung der Abschnitte 7 und 8 auf den 
Referenzabschnitt, welcher im Bereich Abschnitt 7 liegt, 
bezogen hat. Der Abschnitt, welcher zwar einseitig mit einer 
Mauer verbaut ist, verläuft ähnlich wie der unverbaute 
Abschnitt. Die Mauer ist so erhöht und zurückversetzt, dass 
diese erst bei einer sehr hohen Hochwassermenge mit 
Wasser benetzt würde. Die Berechnung wird daher nicht 
angepasst und ist mit 27 m betreffend Renaturierung 
ausreichend bemessen. Zur Verbesserung wurde aber im 
einseitig bebauten Bereich die Asymmetrie zwischen den 
Gebäuden eliminiert, so dass sich der Gewässerraum 
mäandrierend dahinschlängelt und sehr gute 
Voraussetzungen für eine zukünftige Renaturierung bieten 
wird.
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30.1 Verit Beteiligungen Gewässerraum Kap. 4.6 bis 4.9

Oberacher-/ 
Sani-/ Eimerloch-
und Lutisbach

Grundstücke GS 1164 / 2234 / 60025, Heimelistrasse 43 und 43a
Die Seeuferschutzzone ist auf das Seeufer zu beschränken. Die Gewässerschutzzonen in 
Siedlungsgebieten an Hanglagen entlang des Sanibachs, des Oberacherbachs, des 
Lutisbachs und
des Eimerlochbachs sollen auf das gesetzliche Minimum des Bundes beschränkt werden 
und die maximale Ausdehnung entlang der Waldgrenze finden.

Berücksichtigung Die Ausdehnung der bestehenden Seeuferschutzzonen folgt 
nicht den topografischen und gewässerökologischen 
Grenzen, sondern ist stellenweise viel grösser und quer über 
Strassen und Bauten ausgelegt. Wie aus der kantonalen 
Vorprüfung ersichtlich ist, hat der Gemeinderat erheblichen 
Aufwand betrieben, die für das Gewässer ökologisch 
sinnvolle Ausdehnung des Gewässerraums festzulegen, um 
die kantonalen Seeuferschutzzonen ablösen zu können. Dies 
wurde aber nur bei annähernd gleicher Fläche wie diejenige 
der Seeuferschutzzonen in Aussicht gestellt. Da der 
Gewässerraum mit der Ausdehnung der Seeuferschutzzonen 
rechtlich kaum durchgesetzt werden könnte, wird auf den 
vorgeprüften Gewässerraum gemäss zweiter kantonaler 
Vorprüfung zurückgegriffen. Entsprechend wird die 
Topographie berücksichtigt, und es kommt die 
Berechnungsformel für Bäche in Naturschutzgebieten 
(Biodiversitätskurve) zu tragen, welche sich an einer hohen 
Biodiversität ausrichtet. Die kantonale Vorprüfung spricht 
nicht explizit dagegen, eine nachgelagerte Aufhebung der 
Seeuferschutzzonen wurde auf dieser Grundlage aber eher 
verneint. Bei der Reduktion stehen keine Interessen von 
Besitzern privater Grundstücke entgegen, und mit der 
Ausscheidung gemäss Berechnungen in den Schutzgebieten 
sind auch die Interessen der Umweltverbände gewahrt.

30.2 Verit Beteiligungen Gewässerraum Kap. 4.7
Sanibach

Grundstücke GS 1164 / 2234 / 60025, Heimelistrasse 43 und 43a
Eventualantrag
Das Flächenkontingent der Seeuferschutzzone soll, sofern überhaupt notwendig, entlang der 
Waldgrenze im Norden des Gewässerraums sowie auf der Ostseite des Sanibachs (2002) 
entlang der Waldabstandslinie in den Gewässerraum übernommen werden, um eine 
Ablösung dieser Seeuferschutzzone durch den Gewässerraum zu ermöglichen. Auf der 
Westseite soll die Gewässerschutzzone entlang des Sanibachs, auf das gesetzliche 
Minimum des Bundes beschränkt und alle befestigten Flächen aus dem Gewässerraum 
entlassen werden. Der Gewässerraum kann auch asymmetrisch festgelegt werden. Die 
maximale Ausdehnung der Gewässerschutzzone soll sich nicht an der bestehenden 
Seeuferschutzzone orientieren, sondern an der Waldgrenze und der Waldabstandslinie und 
sämtliche bebauten und befestigte Flächen ausschliessen, wie dies auch beim 
Oberacherbach (2001) der Fall sein soll.

Eventualantrag 
hinfällig

30.3 Verit Beteiligungen Gewässerraum Kap. 4.7
Sanibach

Grundstücke GS 1164  /2234 / 60025, Heimelistrasse 43 und 43a
Eventualantrag
Die maximale Gewässerschutzraumbreite soll auf der ganzen Länge des Sanibachs maximal
11 m gemäss den Vorgaben des Bundes betragen. Diese Breite soll nur dort überschritten 
werden
wo nicht befestigte Fläche oder Wald bestehen. Im Bereich der befestigten Flächen ist der 
minimale Gewässerraum gegebenenfalls asymmetrisch festzulegen.

Eventualantrag 
hinfällig

Gemäss Systematik der gesamten 
Gewässeraumausscheidung werden die Bereiche in den 
Seeuferschutzzonen als Bereiche mit erhöhter ökologischer 
Aufwertung eingestuft, weshalb die Berechnungsformel für 
Bäche in Naturschutzgebieten zu tragen kommt und sich an 
eine hohe Biodiversität ausrichtet und nicht an der minimalen 
Gewässerraumbreite.

30.4 Verit Beteiligungen Gewässerraum Kap. 4.7
Sanibach

Grundstücke GS1164 /2234 / 60025, Heimelistrasse 43 und 43a
Eventualantrag
Mit der Verlegung des Gewässerraums des Sanibachs nach Norden und der primären 
Erfassung von Waldflächen sowie mit der Reduktion des Gewässerraums auf das 
gesetzliche Minimum soll der notwendige Platz und die nötige Flexibilität für die künftig OV-
Erschliessung durch einen Schräglift geschaffen werden.

Eventualantrag 
hinfällig
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Hans & Ursula Merz 

6314 Unterägeri 

/' 
Original: c ,k 

EING.: 2 0. Sep. 2023 

Kopien: t-.,1 .1 tcn, B'a--t v' 

Gemeinde Unterägeri 
Gemeindepräsident 
Fridolin Bossard 
Höhenweg 1 
6314 Unterägeri 

Unterägeri, 19. September 2023 

Aufzonung / Erschliessung Parzelle 801, Unterägeri 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Gemeinderätinnen 
Sehr geehrte Gemeinderäte 

" 

,1 

Wir sind Grundstückbesitzer der noch unbebauten Baulandparzelle 801 an der Waldheimstrasse in Unterägeri. 
Vor kurzer Zeit haben wir die martin Lenz ag beauftragt Einsicht zu nehmen in die öffentliche Auflage des neuen 
Zonenplans und der Bauordnung. Ebenfalls wünschten wir Informationen zum Stand der Dorfumfahrung 
Unterägeri. 

Aufgrund der uns neu vorliegenden Erkenntnisse bitten wir um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge: 

Antrag 1 - Richtplan Verkehr 

In der öffentlichen Auflage der Ortsplanung ist zu entnehmen, dass für die künftige Erschlessung der Parzelle 
801 im Bereich der Waldheimstrasse eine Strassen Ein-/Ausfahrt behördenverbindlich festgelegt ist. 

Wir beantragen diesen Hinweis-Pfeil im Richtplan zu entfernen. 

Begründung: Bei der ersten Bauetappe der Wohnüberbauung Bödli wurde bereits rechtlich verbind/eh geregelt, 
dass die Erschliessung der Rest-Bauparzelle 801 im Wesentlichen über die bestehende Ein./Ausfahrt an der 

Alten Landstrasse geführt werden soll. Eine allfällige Ausfahrt in die Waldheimstrasse oder in die Bödlistrasse 
dürfte daher künftig eher nur notwendig werden für die Erschliessung durch Rettungsfahrzeuge (Zu
/Abholtransporte). Die Erschliessung eines Neubaus auf einer abzutrennenden Bauparzelle unmittelbar an der 
Waldheimstrasse erfordert in der Darstellung auf dem Richtplan keinen «Pfeil-Eintrag». 
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Alternative - Die Grünen Unterägeri 

r 
"""' ") 

Original: 
i.. 11( 

EING.: 2 6. Sep. 2023 
,� 

Kopien: C ,> I L\ 

� 

Gemeinderat Unterägeri 
Seestrasse 2 
6314 Unterägeri 

Unterägeri, 25.9.2023 

24/1 

Einwendungen zur öffentlichen Auflage zur Ortsplanungsrevision vom 
25. August 2023

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Wir danken Ihnen vielmals, dass wir an der öffentlichen Auflage zur 

Ortsplanungsrevision teilnehmen dürfen. Gerne unterbreiten wir Ihnen 

nachfolgend unsere Einwendungen. 

1. Bauordnung, Artikel 2 Baukommission

Artikel 2 Baukommission, Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen (roter Text) 

2) Die Baukommission und die Umweltkommission beraten berät den

Gemeinderat und andere gemeindliche Behörden in gestalterischen, baulichen

und planerischen Fragen und zur Einordnung von Bauvorhaben. Bei Bedarf

kann zusätzlich ein Gutachten einer externen Fachperson eingeholt werden.

Begründung: Während sich die graue Infrastruktur mit toter Materie befasst, 

geht es bei der grünen Infrastruktur um Lebewesen. Die Baukommission hat 

die Kompetenzen im Bereich der Baumaterialien, der Konstruktion und des 

Bauens. Die Folge ist, dass in der Vergangenheit die Umgebung, bzw. die 

Grünflächen zumindest teilweise «tot>> ausgestaltet wurden (vgl. z.B. 

Überbauung Zimmel mit «toten» Böden und <<steriler» Bepflanzung). Die 

Umweltkommission ist deshalb dringend für die Beratung der ökologischen 

Belange einzubeziehen. Die Qualität der Bebauungen wird dadurch erheblich 

steigen. 
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